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1. Präambel 

Bei i fm haben Menschenrechte und der Schutz der Umwelt  e inen hohen Stel lenwert .  

Mit  Meldungen und Hinweisen unterstützen hinweisgebende Personen i fm im 

Hinbl ick auf e inen nachhal t igen und wirksamen Schutz dieser wicht igen Belange. 

i fm fordert  ausdrückl ich al le Personen, egal  ob Mitarbeitende oder Externe, auf,  bei  

Risiken oder gar Verletzungen von Menschenrechten oder Umweltbelangen nicht 

wegzugucken, sondern akt iv  hierüber zu ber ichten. Nur so kann i fm bestmögl ich 

dafür  Sorge tragen, menschenrechts -  und umweltbezogene Ris iken zu besei t igen 

oder zu minimieren.  

  

i fm verfügt berei ts  seit  dem Jahr 2019 über e in Hinweisgebersystem, das eine 

Abgabe von Hinweisen und Beschwerden von Mitarbeitenden und Externen in 

mehreren Sprachen ermögl icht ;  es handel t  s ich um das BKMS-System, das durch 

die EQS Gruppe betr ieben wird.  Über d ieses System ist  auch eine vol ls tändig 

anonyme Beschwerde mögl ich. Es gewährleistet  den  hinweisgebenden Personen 

einen s icheren Kommunikationsweg mit  der Compl iance Organisat ion vom i fm.  

 

In der nachfolgenden Verfahrensordnung erfahren Sie mehr darüber,  auf welche Art  

Hinweise und Beschwerden u.a.  in Bezug auf Menschenrechte und den Schutz der 

Umwelt  gegenüber i fm adressier t  werden können. 
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2. Zweck und Ziel  

 

Das i fm-Beschwerdeverfahren mit te ls  des BKMS-Hinweisgebersystems ermögl icht 

es jeder Person -  intern wie extern - ,  Hinweise über Risiken oder berei ts  

e ingetretene Verle tzungen von Menschenrechten oder umweltbezogenen Pfl ichten 

im eigenen Geschäftsbereich oder in der Lieferkette von i fm auf vertraul ichem und -  

wenn gewünscht -  anonymen Weg an i fm zu melden.  

 

Jede Meldung, d ie in gutem Glauben abgegeben wird,  h i l f t  i fm dabei ,  u.a.  

menschenrechtl iche und umweltbezogene Ris iken im eigenen Geschäftsbereich 

oder den i fm-Lieferketten frühzeit ig zu erkennen und den Eintr i t t  von Ver letzungen 

zu verhindern bzw. berei ts  e ingetretene Verletzungen dauerhaft  abzustel len. Daher 

is t  es wicht ig,  solche Beobachtungen zu melden. Geben Sie al le Einzelhei ten zu 

Ihrem Anl iegen an, e inschl ießl ich der relevanten Daten, Orte,  betei l igten Personen, 

betei l igten Unternehmen und Zeugen. Wir  b i t ten Sie ausdrückl ich um Ihre Mith i l fe.  

 

3. Art von Beschwerden oder Hinweisen 

Gemeldet werden können u.a.  Hinweise zu Ris iken oder Ver letzungen in Bezug  auf 

Menschenrechte oder umweltbezogenen Pf l ichten im Hinbl ick auf den eigenen 

Geschäftsbereich und die gesamten Lieferketten von i fm.  

 

Beispie le für menschenrechtl iche Ris iken , über die Sie ber ichten können und sol len 

s ind:  

•  Verstöße gegen die Verbote von Kinderarbei t ,  Zwangsarbei t  und al ler  

Formen der Sklaverei,  gegen das Verbot der Ungleichbehandlung in 

Beschäft igungsverhältn issen und des Vorenthal tens eines angemessenen 

Lohns sowie gegen das Verbot der Beauftragung mangelhaft  unterwiesener 

oder kontrol l ier ter  pr ivater  oder öf fent l icher Sicherhei tskräfte;    

•  d ie Zerstörung der natür l ichen Lebensgrundlagen wie Boden, Gewässer,  Luft  

etc.  durch Umweltverunrein igungen;  

•  d ie Missachtung von Arbei tsschutz und arbei tsbedingten 

Gesundheitsgefahren, d ie Missachtung der Koal i t ionsfreihei t ,  

Vereinigungsfreihei t  und des Rechts auf Kol lekt ivverhandlungen;  

•  d ie widerrecht l iche Ver letzung von Landrechten sowie  

•  andere of fensicht l iche Verstöße gegen weitere Menschenrechte.  

Beispie le für darüber h inaus gehende umweltbezogene  Risiken, über d ie Sie 

ber ichten können und sol len s ind Verstöße  
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•  gegen ein aus dem Minamata-Übereinkommen resul t ierendes Verbot –  das 

Minamata-Übereinkommen regel t  den Umgang mit  Quecksi lber;  

•  gegen das Verbot der Produkt ion und/oder Verwendung von pers iste nten 

organischen Schadstoffen (POP) sowie den nicht umweltgerechten Umgang 

mit  POP-hal t igen Abfäl len und 

•  gegen das Verbot der Ein -  und Ausfuhr gefähr l icher Abfäl le im Sinne des 

Basler  Übereinkommens.  

 

Er fasst s ind nicht nur Risiken und Verletzungen innerh alb der Gesel lschaften von 

i fm (eigener Geschäftsbereich),  sondern auch innerhalb der Gesel lschaften al ler  

L ieferanten von i fm sowie der L ieferanten der L ieferanten.  

 

4. Wer kann Beschwerden eingeben bzw. Hinweise melden? 

Eine Meldung kann jede Person machen, unabhängig davon, ob s ie bei  i fm 

beschäft igt is t  ( feste Mitarbei tende, Leiharbei tende, Prakt ikant innen und 

Prakt ikanten etc.)  oder extern mit  i fm in Berührung kommt (z.B. Mitarbei te nde eines 

Lieferanten).  

 

Eine hinweisgebende Person muss nicht selbst von dem Ris iko oder der Verletzung 

betrof fen sein,  auch Dr i t te wie beispielsweise Journal is t innen und Journal is ten oder 

Anwohnende, d ie in der Umgebung von Betr iebsstät ten leben, können Meldungen 

vornehmen. Es besteht zudem die Mögl ichkei t ,  s ich bezügl ich der Meldung mit  

Interessenvertretungen auszutauschen bzw. s ich bei der Meldung von diesen 

vertreten zu lassen (beispie lsweise Vertretung/Meldung durch Gewerkschaften, 

NGOs oder andere Dr i t te) .  

 

5. Wege der Übermittlung von Beschwerden 

Einen Zugang zum i fm-Beschwerdeverfahren/BKMS-Hinweisgebersystem ist  über 

das Internet über den fo lgenden Link mögl ich:  

www.i fm.com/de/compl iance  

und in a l len anderen Ländern der i fm-Gruppe mit  den zwei Buchstaben des 

jewei l igen Ländercodes („Top -Level -Domain“) .  

 

Al le Hinweise werden von der Compliance -Funktion vertrauensvol l  

entgegengenommen. In Meldungen, d ie die Themengebiete Mobbing, 

Diskr iminierung und Beläst igung betref fen, wird zusätz l ich die Personal le i tung 

https://www.ifm.com/de/compliance
https://www.ifm.com/de/compliance
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e ingebunden, d ie die wei tere Bearbei tung übernimmt. Gemeldete 

Datenschutzverletzungen werden de r datenschutzbeauftragten Person der i fm-

Gruppe zur Bearbei tung weitergelei tet .  Al le anderen Meldungen , wie auch im 

Bereich Menschrechte  /  Arbei tsschutz /  Umweltschutz /  L ieferkette ,  werden von der 

Compl iance-Funktion der i fm-Gruppe bearbei tet .  Zur wei teren Bearbei tung können 

interne Fachbereiche oder auch Externe hinzugezogen werden.  

 

Weiterhin können Meldungen auch per E -Mai l  (compliance@ifm.com) abgegeben 

werden, auch steht d ie Compl iance Funkt ion für  e in persönl iches Gespräch 

vertrauensvol l  zur  Verfügung. Diese beiden Meldewege können Vertraul ichkei t ,  

jedoch keine Anonymität ,  gewähr le isten. 

 

Beschwerden können Sie außerdem auch postal isch oder per Hauspost an die vom 

Unternehmen beauftragte Person unter Nutzung fo lgender Anschr i f t  

i fm group services gmbh, HA Governance/ Compl iance, Fr iedr ichstr .  1,  45128 

Essen 

r ichten.  

 

6. Ablauf des Beschwerdeverfahrens 

Überbl ick über d ie Verfahrensschr i t te:   

 

Verfahrensschritt  1: Vornahme und Eingang der Beschwerde/des Hinweises  

Die Compl iance-Funktion erhäl t  e ine Eingangsinformation über die im  

Hinweisgebersystem gemeldete Meldung. Die durch die hinwe isgebende Person 

abgegebene Meldung wird über Zugang auf e ine geschützte webbasier te 

Verbindung eingesehen, die durch das BKMS -System gehostet wird.  Der 

h inweisgebenden Person wird eine Bestät igung über den Eingang der Nachricht 

mit te ls  e iner Postkastenfunkt ion übermit tel t .  Zur Nutzung dieser Postkastenfunktion 

wird die hinweisgebende Person bei  Abgabe des Hinweises aufgefordert ,  s ich 

Zugangsdaten anzulegen, d ie wei terhin Zugang auf den Postkasten ermögl icht.  

Weiterhin wird die hinweisgebende Person aufgefo rdert ,  regelmäßig, spätestens 

nach 3 Werktagen, auf das Postfach zuzugrei fen, um für  eventuel le Rückfragen zur 

Verfügung zu stehen.  
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Verfahrensschritt  2: Prüfung der Beschwerde /  des Hinweises  

Die Meldung wird geprüft .  Die Zuständigkei ten für  d ie Bearbei tung des weiteren 

Verfahrens s ind wie oben unter  5.  dargestel l t .  Dabei  wird die Vertraul ichkei t  auf 

jeden Fal l  bewahrt .  Sol l te d ie Meldung zunächst n icht p lausibel  erscheinen oder 

wei tere Informationen für  aufk lärende Maßnahmen von Vortei l  sein,  werden durch 

die Compl iance-Funktion über d ie Nutzung der Postkastenfunkt ion Rückfragen 

gestel l t .   

Steht nach Überzeugung des mit  der Durchführung des Beschwerdeverfahrens 

betrauten Mitarbei tenden nach er fo lgter  Sachverhal tsaufklärung, Erörterung und 

Untersuchung fest,  dass Risiken oder Verletzungen nicht vor l iegen, wird die 

hinweisgebende Person entsprechend informiert  und die Untersuchung eingestel l t .   

Fal ls  die Bearbei tung eines Hinweises nicht mögl ich i st  oder a ls n icht 

zweckdienl ich angesehen wird,  erhäl t  d ie h inweisgebende Person eine 

Rückmeldung, warum die Mitte i lung nicht wei terverfo lgt  wird.  Dies kann der Fal l  

sein,  wenn weder ausreichend faktenbasier te Informationen für  Untersuchungen 

vor l iegen noch die Kontaktaufnahme mit  der h inweisgebenden Person ermögl icht,  

e ine ausreichende Substant i ierung des Sachverhal ts  zu erhal ten.  

Der Abschluss eines Verfahrens bedarf bei i fm immer der Zustimmung der Lei tung 

der Hauptabtei lung Governance.  

 

Verfahrensschritt  3: Erörterung des Sachverhalts  

Der Sachverhal t  wird sei tens i fm weiter aufgeklär t .  Hierfür  können unter  Wahrung 

der Anonymität  bzw. Vertraul ichkei t  interne Fachbereiche oder auch Externe 

hinzugezogen werden. Bei  Bedarf werden Rückfragen über d ie Postkastenfunkt ion 

gestel l t .  Die Ermit t lungen werden nach den Grundsätzen der Objekt iv i tät  und 

Angemessenhei t  durchgeführt .   

 

Verfahrensschritt  4: Erarbeitung einer Lösung 

Wenn s ich eine Ver letzung der i fm -Werte oder gesetz l icher Vorschri f ten bestät igt  

oder ein Ris iko einer solchen Ver letzung besteht,  werden geeignete Maßnahmen 

ausgearbeitet .  Die hinweisgebende Person wird über die Maßnah men durch die 

Postkastenfunktion informiert .  Dabei  wird Gelegenhei t  gegeben, diese zu erör tern, 

insofern s ich das Risiko auf Ver letzungen von Menschenrechten oder 

Umweltbelangen bezieht.   
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Verfahrensschritt  5: Ergreifen angemessener Maßnahmen  

Bei e ingetretenen Verletzungen oder Si tuat ionen, bei  denen eine Ver letzung 

unmit te lbar bevorsteht,  werden angemessene Abhi l femaßnehmen unverzügl ich 

eingelei tet  und umgesetzt ,  um diese Ver letzungen zu verhindern, zu beenden oder 

um das Ausmaß der Ver letzungen zu minim ieren. Dies kann auch angemessene 

disz ip l inar ische Maßnahmen im Einzel fa l l  beinhal ten.  Bei  erkannten Ris iken werden 

angemessene Präventionsmaßnahmen zei tnah durchgeführt .   

 

Verfahrensschritt  6: Überprüfung der Maßnahmen und Abschluss des 

Verfahrens 

Die Durchführung der ergr i f fenen Abhi l fe -  und Prävent ionsmaßnahmen wird im 

Hinbl ick auf d ie konkreten Meldungen sei tens i fm überprüft .  Die Beschwerden und 

die ergr i f fenen Maßnahmen werden bei  der nächsten Risikoanalyse berücksicht igt .  

Für den Fal l ,  dass i fm über das Beschwerdeverfahren substant i ierte Kenntnis von 

Ver letzungen menschenrechts -  und umweltbezogener Pf l ichten in der L ieferkette 

erhäl t ,  wird unverzügl ich eine anlassbezogene Ris ikoanalyse durchgeführt .   

 

 

7. Zeitlicher Ablauf 

i fm arbei tet  so ef f iz ient wie mögl ich, um gemeldete Missstände zu überprüfen und  

abzustel len. Jede Untersuchung und Abhi l femaßnahme ist  anders.  Der Zei taufwand 

kann daher var i ieren. i fm is t  jedoch bemüht, a l le Hinweise zügig zu bearbei ten, 

behandel t  dabei  jedoch solche Meldungen vorran gig, d ie im Hinbl ick auf das Ris iko 

und die Schwere der Ver letzung besonders ernste Bedenken aufwerfen.  

 

Nach der Eingangsbestät igung wird der hinweisgebenden Person schnel ls tmögl ich, 

in jedem Fal l  spätestens innerhalb von  s ieben Tagen, ab dem Eingang der  

Beschwerde eine Rückmeldung zu der Beschwerde gegeben. Sol l te die Prüfung 

längere Zeit  beanspruchen, wird der h inweisgebenden Person spätestens innerhalb 

von drei  Monaten eine Rückmeldung gegeben, danach in regelmäßigen Abständen.  

 

8. Ansprechpartner für die hinweisgebende Person 

Jegl iche Hinweise gehen über den oben genannten Beschwerdekanal  bei  der i fm 

Compl iance-Funktion ein.  Ansprechpartner für  die hinweisgebenden Personen is t  

grundsätz l ich die i fm Compl iance -Funktion. Bei  Meldungen, in denen die 

Schwerpunkte sexuel le Beläst igung, Mobbing oder Diskr iminierung thematis iert  
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werden, werden diese unmit te lbar durch die Personal le i tung bearbei tet ,  insofern ein 

etwaiger Interessenkonf l ik t  ausgeschlossen werden kann.  

 

9. Objektive, unparteiische und unabhängige Bearbeitung  

Die Fal lbearbei tung er fo lgt objekt iv  und unparte i isch. Der Zugr i f f  auf Informationen 

is t  auf diejenigen Personen bei  i fm beschränkt,  die d iese Informationen für  die 

Bearbei tung eines Fal ls  zwingend benötigen.  

 

Die an der Fal lbearbeitung betei l igten Personen agieren unab hängig.  Das heißt,  

dass die Bearbei ter  der Fäl le unparte i isch, in der Fal lbearbei tung 

unabhängig/weisungsfrei ,  objekt iv  und neutral  s ind.  

 

10. Wahrung der Vertraulichkeit / des Datenschutzes 

i fm und die i fm Compl iance-Organisat ion nehmen Vertraul ichkei t  sehr ernst.  Al le 

Beschwerdekanäle s ind vertraul iche Kanäle,  über d ie Fragen gestel l t  und/oder 

Bedenken über tatsächl iche oder potenziel le Ris iken und Ver letzungen der i fm -

Werte ink lusive von Menschenrechten und umweltbezogenen Pf l ichten ode r 

d iesbezügl iches Fehlverhal ten gemeldet werden können.  

 

Verbindungsdaten können sei tens des BKMS-Systems nicht an i fm weitergelei tet  

werden. Die Kommunikat ion zwischen dem Rechner der h inweisgebenden Person 

und dem Hinweisgebersystem erfo lgt  über eine ve rschlüssel te Verbindung (SSL).  

Die IP-Adresse des Rechners der h inweisgebenden Person wird nicht gespeichert .  

Zur Aufrechterhal tung der Verbindung zwischen dem Rechner und dem BKMS 

System wird ein Cookie auf dem Rechner der h inweisgebenden Person gespeichert ,  

das ledig l ich die Session -ID beinhal tet  (sog. Nul l -Cookie)  und beim Schl ießen des 

Browsers ungül t ig wird.   

 

Bei  der Meldungsabgabe über das BKMS-System oder beim Versand einer 

Ergänzung besteht die Mögl ichkeit ,  Anhänge zu senden. Wenn Sie eine Meldung 

anonym abgeben möchten, beachten Sie ,  dass Dateien versteckte 

personenbezogene Daten enthalten  können, d ie die Wahrung der Anonymität  

gefährden können. Entfernen Sie diese Daten vor dem Versenden  oder,  sol l ten Sie 

diese Daten nicht entfernen können oder unsicher sein,  kopieren Sie den Text des 

Anhangs zu Ihrem Meldungstext .   
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Bei  der Untersuchung von Meldungen über Verstöße kann die Einbeziehung anderer 

relevanter  Abtei lungen (z.B. Legal ,  HR etc.) ,  des Managements oder Externer 

erforder l ich sein.  Die mit  der  Durchführung des Beschwerdeverfahrens betrauten 

Personen sind an den Grundsatz der Vertraul ichkei t  gebunden. F al ls  die 

Beschwerde nicht anonym erfolgt is t  oder d ie Vertraul ichkei t  sei tens der 

h inweisgebenden Person nicht gewünscht is t ,  können auch Informationen zu der 

h inweisgebenden Person an die  bearbei tenden Personen weitergegeben werden.  

 

i fm is t  verpf l ichtet ,  gegebenenfal ls  gesetzl iche Auskunftspf l ichten gegenüber 

Behörden nachzukommen. Wenn die meldende Person keine Angaben zu ihrer 

Ident i tät  macht oder solche Angaben mach t, d ie keine Rückschlüsse auf Ihre 

Ident i tät  zulassen, b leibt  d ie Meldung in jedem Fal l  anonym.  

 

Neben dem Schutz der h inweisgebenden Person is t  im Rahmen der 

Unschuldsvermutung auch der Schutz genannter oder von der  Meldung betrof fener 

Personen von Bedeutung.  

 

11. Schutz der hinweisgebenden Person vor 

Vergeltungsmaßnahmen 

i fm verpf l ichtet  s ich, die Rechte und Interessen derjenigen, d ie im Rahmen des 

BKMS-Hinweisgebersystems eine Meldung abgeben, zu respektieren . 

Hinweisgebende Personen, die ein vermutetes oder tatsächl iches Fehlverhal ten in 

gutem Glauben gemeldet haben,  er fahren keiner le i  nachtei l ige Behandlung , auch 

wenn s ich der gemeldete Verdacht nicht bestät igt  hat .   

 

Als nachtei l ige Behandlung gel ten Kündigung, Degra dierung, Diskr iminierung, 

Beläst igung, Einschüchterung, Schädigung oder Ver letzung der Person, Schädigung 

des Rufs oder des Eigentums der Person sowie sonst ige nachtei l ige Behandlung. 

Als nachtei l ige Behandlung gi l t  auch die (ausdrückl iche oder st i l lschwei gende) 

Androhung von Nachtei len.  

 

Jede nachtei l ige Behandlung von  hinweisgebenden Personen, d ie im Rahmen 

dieser Richt l in ie e ine Beschwerde in gutem Glauben platz ieren, wird als 

schwerwiegendes Fehlverhal ten behandel t  und entsprechend geahndet.  

Angemessene Maßnahmen, d ie von i fm ergr i f fen werden, um eine Person vor 

Nachtei len zu schützen oder d ie Integr i tät  einer Untersuchung zu gewährleisten, 

gel ten nicht a ls nachtei l ige Behandlung.  
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12. Überprüfung der Wirksamkeit 

Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrenes als solches wird jähr l ich sowie 

anlassbezogen überprüft ,  wenn i fm mit  e iner wesent l ich veränderten oder 

wesent l ich erweiter ten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder bei  einem 

unmit te lbaren Zul ieferer rechnen muss. Die Überprüfung er fo lgt  aus 

Objekt iv i tätsgründen von qual i f iz ier ten Mitarbei tenden, die nicht s tandardmäßig in 

d ie Bearbei tung von Hinweisen eingebunden is t .   

 


